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Merkblatt Befreiung und Ausnahme nach der Wasserschutzgebietsver-
ordnung Mannheim-Rheinau 
 
 

Rechtsgrundlagen: 
 
§§ 10, 11 der Verordnung der Stadt Mannheim als Untere Wasserbehörde zugunsten des Trink-
wasserversorgers MVV Energie AG zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wasser-
gewinnungsanlage „Mannheim-Rheinau“ früher „Rheinau“ vom 07.01.2014 (WSGVO) 
 
 

Grundsätzliche Anforderungen: 
 
In der Wasserschutzgebietsverordnung werden, aufgeschlüsselt für die Schutzzonen I, II, IIIA und 
IIIB, verschiedenartige Verbotstatbestände aufgeführt. Sofern eine von Verbotstatbeständen be-
troffene Nutzung umgesetzt werden soll, ist eine Befreiung nach § 10 bei der Unteren Wasserbe-
hörde der Stadt Mannheim zu beantragen. Fällt die geplante Nutzung unter einen der in § 11 ge-
nannten Punkte, ist bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt Mannheim eine Ausnahme zu bean-
tragen. 
 
 

Notwendige Unterlagen/Angaben 
 

1. Benennung Antragsteller und Gebührenschuldner mit Kontaktdaten. 

2. Antrag mit Erläuterung des Vorhabens unter Benennung aller in der WSGVO betroffenen 
Verbotstatbestände. 
 

3. Bei Anlagen zur Handhabung und Lagerung wassergefährdender Stoffe: 

 
a) Darstellung und Beschreibung der zusätzlichen Sicherungseinrichtungen an den Anla-

gen (Tanks / Lager Kleingebinde, Lager- / Verlegeart wie unterirdisch oder oberirdisch, 
Auffangraum, Rohrleitungen, Tauchbäder Kühl-/ Klimaanlagen etc.) und unter Beach-
tung des Besorgnisgrundsatzes (§ 62 Abs. 1 WHG) wie auch des Grundsatzes des 
bestmöglichen Schutzes (§ 62 Abs. 1 S. 3 WHG) für alle Anlagen / Anlagenteile. 

b) Aufstellung der zur Lagerung, Verwendung oder Behandlung kommenden wasserge-
fährdenden Stoffen inklusive Angaben zur Einsatzmenge und WGK 

c) Die zur Beurteilung notwendigen Unterlagen, wie Hersteller-Beschreibungen von Tank-
anlagen, Zapfsäulen, Lagersystemen, Beschichtungen, Bauartzulassungen etc. 
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4. Bei einer geplanten Versickerungsanlage (wenn laut WSGVO verboten oder von der Norm 
abgewichen wird): 

 
a. Erläuterung der Vorgehensweise im Brandfalle und der Verhinderung des Zulaufes von 

Löschwasser (und damit auch von Schadstoffen) in die Versickerungsanlage (nicht bei 
Wohnhäusern erforderlich). 

 
5. Übersichtslageplan (z. B. Maßstab Stadtplan Mannheim 1:15.000) und Lageplan 1:500, der 

Standort der Anlage ist rot zu kennzeichnen. Es genügen unbeglaubigte Pläne. 
 

6. Sofern gleichzeitig eine baurechtliche oder wasserrechtliche Genehmigung anhängig ist, 
bitten wir, das entsprechende Aktenzeichen anzugeben. 

 
 
Bei Bedarf können weitere Unterlagen erforderlich werden. Die Antragsunterlagen, ggfs. mit 
Zustimmung des Grundstückeigentümers, sind digital an die Untere Wasserbehörde des 
Fachbereiches Klima, Natur, Umwelt der Stadt Mannheim an die E-Mail-Adresse 
wasserbehoerde@mannheim.de zu richten. Im Bedarfsfall kann bei großen Datenmengen ein 
Upload-Link zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
Stand 08/2022 
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